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é Gemeinsame

LAND Obere Luftfahrtbehorde
BRANDENBURG BERLIN i Berlin-Brandenburg
re9LBY
L Landesamt fir Bauen
und Verkehr

Genehmigungsurkunde

fur die

Flugplatz-Betriebsgesellschaft Saarmund mbH
Flugplatz Saarmund

14558 Nuthetal

Gemall § 6 Abs. 4 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in Verbindung mit §§ 49 ff. der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (LuftVZO), jeweils in den geltenden Fassungen, wird die Genehmigung nach § 6 LuftVG vom
26.05.2010 (Neufassung), diese geéndert durch die Bescheide vom 16.01.2012 (Fliegen ohne Flugleiter) und
vom 09.02.2024 (Anpassung der Genehmigung an die Gemeinsamen Grundsétze des Bundes und der Lander
tber das Feuerldsch- und Rettungswesen auf Flugplatzen, NfL 2023-1-2792) fiir den

Sonderlandeplatz Saarmund

mit Bescheid vom 28.04.2026 erneut geandert und angepasst.

l. Umfang der Genehmigung

Die Genehmigung umfasst die Anlage und den Betrieb eines Landeplatzes fiir besondere Zwecke
(Sonderlandeplatz, im Folgenden SLP) fiir die Durchfiihrung von Fliigen nach Sichtflugregeln bei Tag auf dem
nachstehend naher bezeichneten Gelénde. Die Grenzen und Anlagen des Landeplatzes ergeben sich aus der
Platzdarstellungskarte in der jeweils giiltigen Fassung, die Bestandteil der Genehmigung ist.

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehorde Berlin-Brandenburg « AuRenstelle Schénefeld des LBV « Mittelstralie 5/5a « 12529 Schonefeld
Tel.: 03342 4266-4001 » Fax: 03342 4266-7612
Offentliche Verkehrsmittel: S-Bahnlinien S 9 oder S 45 bzw. Buslinien X 7 / 171 vom U-Bahnhof Rudow bis zum S-Bahnhof Flughafen BER - Terminal 5

Landesamt fiir Bauen und Verkehr « Lindenallee 51 « 15366 Hoppegarten « Tel.: 03342 4266-0 « Fax: 03342 4266-7601)
E-Rechnung: https://xrechnung-bdr.de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21

Bankverbindung: Landeshauptkasse Brandenburg « Landesbank Hessen-Thiiringen (Helaba)
IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 « BIC-Swift: WELADEDDXXX
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1. Beschreibung des Landeplatzes

Die Angaben erfolgen gem. §§ 42 Abs. 2, 52 Abs. 2 LuftVZO:

—

Bezeichnung: Sonderlandeplatz Saarmund

2. Lage: Land Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark,
Gemeinde Nuthetal,
1,5 km stidwestlich der Ortsgrenze von Saarmund,
600 m norddstl. AD Drewitz (BAB 10/ A 115, sidlicher Berliner Ring)

3. Flugplatzbezugspunkt:

a) geographische Lage: 52° 18 33N (Bezugssystem WGS 84)
13°06' 02" E
b) Hohe (iber NHN: 53 m (174 ft)
4. Flugplatzbezugstemperatur: 245°C

5. Flugplatzmerkmale und Abmessungen:

5.1 Start- und Landebahn (SLB 1) fiir UL-Flugzeuge

Richtung (rwN) | Bezeichnung* Lange Breite Belag
096°/276° 09/27 1000 m 30m Gras
*Bezeichnung unter Berlicksichtigung der Missweisung von 5° E (Stand 2026)
Verfiighare Strecken:
Bezeichnung TORA LDA
27 625 m 725m
09 725m 625m

TORA — take-off run available (verfiighare Startlaufstrecke)
LDA - landing distance available (verfligbare Landestrecke)

Langsneigung: 0,6 %

Querneigung: <3% ‘

Streifen: 1060 m x 60 m

Tragfahigkeit: beschrankt auf Flugzeuge bis 2.000 kg MTOM

Abweichend von der NfL 1 92/13 werden die An- und Abflugflachen im Verhiltnis 1:12 festgelegt.
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5.2 Windenstartbahn (WS) fiir nichtselbststartende Luftsportgerate (Hangegleiter und Gleitsegel)

5.3  Rollbahnen _
unbefestigtes Rollbahnsystem nérdlich der Start- und Landebahnen sowie im 6stlichen Bereich des
Landeplatzes

Bezeichnung Breite Belag Tragfahigkeit
A 10m Gras 2.000 kg
B 10 m Gras 2.000 kg
C 10m Gras 2.000 kg
D 10m Gras 2.000 kg
. E 10m Gras 2.000 kg
F 10m Gras 2.000 kg
54  Landebahn (LB) fiir Luftsportgerate auBer UL-Flugzeuge
Richtung (rwN) Lange Breite Belag
096° 250m 50 m Gras
276° 250 m 50 m Gras

Richtung (rwN) Lange Breite Belag
096° 100 m 30m Gras
276° 100 m 30 m Gras

Seilauslegebahn
Richtung (rwN) Lange Breite Belag
096°/276° 850 m 30m Gras

Streifenbreite: 50 m

9.5  Startplatz fiir Motorschirme
in der Mitte der Landebahn fir Luftsportgerate (LB) mit einem Radius von 40 m

6.  Markierung

unbefestigte Flugbetriebsflachen: Sichtanflug entspr. NfL | 94/03
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ll.  Zuldssige Luftfahrzeugarten

Luftsportgerate :
- motorgetriebene, aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge (UL)
- schwerkraftgesteuerte UL
- Hangegleiter und Gleitsegel
- Ultraleichte Drehfligelflugzeuge (Tragschrauber)
- aerodynamisch gesteuerte Ultraleicht-Flugzeuge mit einer max. Leermasse von 120 kg

IV.  Zweck des Landeplatzes

Der Landeplatz dient der Austibung des Luftsports. Dariiber hinaus sind Flugbewegungen Dritter nach vorheriger
Zustimmung des Platzhalters (PPR) zulassig, jahrlich jedoch hochstens 2000.

V.  Betriebspflicht
Die Genehmigungsinhaberin ist von der Betriebspflicht gemaR § 53 Abs.1i. V. m. § 45 Abs. 3 LuftVZO befreit.
V. Einfriedung

Die Genehmigungsinhaberin ist von der Verpflichtung befreit, den Sonderlandeplatz vollstandig einzufrieden (§
53 Abs. 2. V. m. § 46 Abs. 2 LuftvVZO). Sie hat die in der Platzdarstellungskarte in der jeweils giiltigen Fassung
dargestellten SicherungsmaRinahmen zu treffen. Die Beschilderung muss § 46 Abs. 2 Satz 2 LuftvZO
entsprechen. Die Zuwege zum Flugplatz, insbesondere im Bereich der Gstlichen Anfluggrundlinie, sind durch
geeignete Malknahmen vor unbefugtem Befahren und Betreten zu sichemn.

Vil. Auflagen gem. §§ 42 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1 und 2 LuftVzO

1. Die Betriebsflachen sind unter Beachtung der “Gemeinsamen Grundsétze des Bundes und der Lander
fir die Anlage und den Betrieb von Flugplatzen fir Flugzeuge im Sichtflugbetrieb® vom 03.08.2012 (NfL -
| 92/13) anzulegen. Abweichend dazu werden die An- und Abflugflachen beidseitig der unter 5.1
genannten SLB 1 auf eine Steigung von 1:12 angehoben.

Ferner sind die Regelungen geman der "Gemeinsamen Grundsétze des Bundes und der Lander tiber
die Markierung und Befeuerung von Flugplatzen mit Sichtflugverkehr' vom 18.02.2003 (NfL | - 94/03)
anzuwenden.

Hinweis: Oben genannte Regelungen sind in ihrer jeweils gliltigen Fassung anzuwenden. Die Aktualitat
dieser und deren Anwendung obliegt der Genehmigungsinhaberin.

Der Landeplatz muss mit einem Windrichtungsanzeiger (WDI) von mindestens 3 m Lange in der (iblichen
Beschaffenheit und Farbe ausgertistet sein sowie tber Wetterbeobachtungsgerate mit Anzeige in der
Betriebsleitung verfligen.
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Z Fur die Regulierung von Personen- und Sachschaden muss eine Flugplatzhalter-Haftpflichtversicherung
(einschlieflich der Betriebsleitungs-Haftpflicht) mit den Mindestdeckungssummen von jeweils 2.500.000
€ flir Personen- und Sachschaden abgeschlossen und fiir die Dauer dieser Genehmigung
aufrechterhalten werden. Ein aktueller Versicherungsnachweis ist der Genehmigungsbehorde
spatestens bei der Abnahmepriifung vorzulegen und das Fortbestehen des Versicherungsvertrages
jahrlich nachzuweisen.

VIl Auflagen zur Einschrénkung von Larmauswirkungen in der Umgebung des Flugplatzes

i Die Flugplatzunternehmerin hat die Nutzer und Nutzerinnen des Flugplatzes (iber larmsensible Gebiete
in der Umgebung des Landeplatzes aufzukléren, insbesondere (iber den Gemeinden Michendorf, OT
Langerwisch und Wildenbruch und Nuthetal, OT Saarmund. Sie hat die Luftfahrzeugfiihrenden
aufzufordem, Uberfliige dieser Gebiete méglichst zu vermeiden,

2, In der lokalen Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonnabenden, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
sind mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen
Platzrundenfliige
- Schulfliige, Rund- und Besichtigungsfliige mit Ausnahme von Uberlandfliigen und Fliigen, die
tber die Umgebung des Landeplatzes hinausgehen und langer als eine Stunde dauern,
- erlaubnispflichtige Reklamefliige,

unzulassig.
IX. Hinweise
1. Die Flugbetriebsflachen und die Grenzen des Landeplatzes diirfen nicht abweichend von den

Darstellungen der giiltigen Platzdarstellungskarte angelegt und gekennzeichnet werden.

2 Es gelten die Gemeinsamen Grundsétze des Bundes und der Lander (ber das Feuerldsch- und
Rettungswesen auf Flugplatzen in der jeweils giiltigen Fassung.

3. Alle Betrigbsfahrzeuge (inkl. Rettungs- und Feuerldschfahrzeuge) sind deutlich sichtbar zu
kennzeichnen.
4, Es sind an geeigneter und zuganglicher Stelle gut sichtbar die wichtigsten Telefonnummern im Rahmen

des Flugplatz-Notfallplanes gemaR den Gemeinsamen Grundsatzen des Bundes und der Lander (iber
das Feuerlésch- und Rettungswesen auf Flugplatzen in der jeweils gulhgen Fassung entsprechend den
Bediirfnissen des Flugplatzes auszuhéngen:

- Flugsicherungsdienststelle

- Rettungs- und Brandbek&mpfungsdienste (Feuerwehren)

- Abteilung Flugplatzbetrieb

- Polizei und Sicherheit g

- medizinischen Dienstleistungen (Krankenhauser, Krankenwagen, Arzte)

- Luftfahrzeugbetreiber

- Bodenabfertigungsdienste

- Luftfahrtbehdrde

- Zivilschutz und

- andere.


Ralf Gaida
unzulässig.
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An allgemein zugénglicher Stelle und in jeweils aktueller Fassung sind auszuhangen:

- die Platzdarstellungskarte
- die Regelung des Flugplatzverkehrs nach § 22 LuftVO.

Die Flugplatzunternehmerin hat der Genehmigungsbehorde

a. alle auf dem Flugplatz oder innerhalb des Flugplatzverkehrs stattfindenden Unfélle und
Stérungen i. S. v. § 2 Flugunfall-Untersuchungsgesetz sowie alle Vorkommnisse, die den
Betrieb des Flugplatzes wesentlich beeintrachtigen (§§ 53 Abs. 1, 45 Abs. 1 S. 2 LuftvVZO)
sind unverziglich telefonisch der dberdrtiichen Luftaufsicht (Tel.: 0171 3354-552) und
innerhalb von 24 Stunden mit Darstellung des Sachverhalts schriftlich (E-Mail:
PoststelleLUBB@LBV.brandenburg.de) anzuzeigen.

Die Pflichten nach § 7 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) bleiben hiervon unbertihrt.

b. beabsichtigte bauliche und betriebliche Erweiterungen bzw. Anderungen auf dem
Flugplatzgelande (§ 53 Abs. 1i. V. m. § 41 Abs. 1 LuftVZO) rechtzeitig zuvor schriftlich anzu-
zeigen.

Fir die Flugbetriebsabwicklung auf dem Landeplatz und in dessen Umgebung ist die nach § 22 Abs. 1
LuftVO von der Genehmigungsbehdrde zu erlassende Regelung des Flugplatzverkehrs mafRgebend.
Diese ist allen mit der Abwicklung des Verkehrs und Betriebs auf dem Landeplatz betrauten Personen
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist in der Flugplatzakte zu dokumentieren und aufzubewahren.

Zur Sicherung des ordnungsgeméafen Betriebs hat die Flugplatzunternehmerin eine oder mehrere
Personen als Betriebsleiter zu bestellen. Eine aktuelle Liste der bestellten Betriebsleiter ist zu fiihren und
der  Genehmigungsbehdrde  auf ~ Verlangen'  vorzulegen. Die  Regelungen  der
Flugplatzbenutzungsordnung sind den Betriebsleitern gegen Unterschrift bekannt zu geben.
Flugbetrieb darf nur durchgefiihrt werden, wenn ein Betriebsleiter auf dem Landeplatz anwesend und in
der Lage ist, den Flugbetrieb umfassend zu beaufsichtigen. Ausnahmen hiervon kénnen fiir bestimmte
Einzelfalle in betriebsschwachen Zeiten und bei Anwesenheit einer von der Flugplatzunternehmerin
bestellten sachkundigen Hilfsperson zugelassen werden, vorausgesetzt ein Verfahren ,Fliegen ohne
Betriebsleiter* ist geregelt und durch die Luftfahrtbehdrde gesondert genehmigt.

Die Anwesenheit des diensthabenden Betriebsleiters ist liickenlos zu dokumen'tieren. Jeder
Betriebsleiter muss Inhaber eines giiltigen Flugfunkzeugnisses sein.

Fur den Sonderlandeplatz Saarmund gilt ein bereits durch die Genehmigungsbehdrde genehmigtes
Verfahren zum Fliegen ohne Flugleiter zu" betriebsschwachen Zeiten (Anlage 3~ zur
Flugplatzbenutzungsordnung) vor.
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Es ist ein Hauptflugbuch zu fiihren, in dem die Starts und Landungen mit folgenden Eintragungen
nachzuweisen sind:

Tag und Uhrzett,

Luftfahrzeugmuster,

Staatsangehdrigkeits- und Eintragungszeichen des Luftfahrzeuges,
Anzahl der Besatzungsmitglieder,

Anzahl der Fluggéste,

Art des Fluges, 1

Start- und Zielflugplatz (nur bei Uberlandfligen).

Eintragungen in das Hauptflugbuch sind durch den eine von der Flugplatzunternehmerin benannte
sachkundige Person vorzunehmen. Es ist fortlaufend und tagaktuell zu fihren.

Bei elektronischer Fiihrung des Hauptflugbuches bedarf das Verfahren der Datenerfassung und
Sicherung der vorherigen Zustimmung durch die Genehmigungsbehérde. Die im Hauptflugbuch
gespeicherten Daten sind gegen eine nachtrégliche Anderung zu sichem und zwei Jahre aufzu-
bewahren. Danach sind sie zu |6schen; alternativ kdnnen sie anonymisiert abgespeichert werden. Im
Ubrigen sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. .

Diese Genehmigung, nachtrégliche Anderungen und auf den Landeplatz bezogene Verfiigungen der

Luftfahrtbehérde sind gesammelt aufzubewahren (Flugplatzakte).

Fir die Luftfahrzeugfihrer sind zur Flugvorberéitung folgende Informationen in geeigneter Art und
Weise, auch digital moglich, bereitzuhalten:

Luftfahrtkarten ICAO im MaRstab 1 : 500 000 des Bundesgebietes mit Flugsicherungs-
aufdruck,

Luftfahrthandbuch der Bundesrepublik Deutschland (AIP und VFR einschlieBlich VFR-
Bulletin),

Nachrichten flir Luftfahrer Teil | und I,

EU - Verordnungen, insbesondere DVO (EU) Nr. 923/2012 (SERA),

Luftverkehrsgesetz und die zu seiner Durchfiihrung erlassenen Rechtsverordnungen,
Regelung des Flugplatzverkehrs nach § 22 LuftVO,

Flugplatzbenutzungsordnung:

Der Genehmigungsbehérde ist eine Flugplatzbenutzungsordnung geman § 53 Abs. 1i.V.m. § 43 Abs. 1
LuftVZO zur Genehmigung vorzulegen.

Der Flugplatzbezugspunkt ist auf der Grundlage der letzten amtlichen Vermessung bodengleich zu
vermarken.

Die Flugplatzunternehmerin hat geeignete Mallnahmen zur Verhiitung von Vogelschlagen im Luftver-
kehr gemafll Abschnitt IV (MaRnahmen auf dem Flughafen(platz)gelande) i. V. 'm. Abschnitt VI der
,Richtlinien zur Verhiitung von Vogelschlagen im Luftverkehr* des BMVBS vom 13.02.1974 (NfL | -
123/74) durchzufiihren, soweit solche anlassbezogen, notwendig werden. Eingetretene Vogelschlage
sind gem. der Bekanntmachung des Bundesministers fiir Verkehr und digital Infrastruktur (BMVI) vom
18.03.2016 (NfL 1-703-16) umgehend anzuzeigen.
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Anderungen in den rechtlichen Verhaltnissen der Flugplatzunternehmerin  (z.B. Vertretungs-

14,

6.

16.

berechtigung, Beteiligungsverhéltnisse, Nutzungsberechtigung iber die Flugplatzflache oder Teile
davon) sind der Genehmigungsbehdrde unverziiglich anzuzeigen.

Die Hindernisfreiheit ist herzustellen und fortlaufend zu Gberwachen.

Bei veranderlichen Hindemissen, wie z. B. Baumen, ist sicherzustellen, dass die Bewuchshéhen
tberwacht und entsprechende Malnahmen zur Aufrechterhaltung der fiir den sicheren Flugbetrieb
notwendigen Hindernisfreiheit ergriffen werden. Neue und/oder voriibergehende Hindernisse sind der
Genehmigungsbehérde unverztiglich anzuzeigen und auf deren Verlangen nach Lage und Hohe zu
vermessen.

Veranderungen des Landeplatzes und seiner Umgebung, die den Flugbetrieb gefahrden kénnen, auch
soweit es sich um vortibergehende Hindemisse handelt, sind der Genehmigungsbehdrde unverziiglich
anzuzeigen.

Schénefeld, 28. April 2026
Gz: 110-41-801010322/2024-003/011

Im Auftrag
Metzner

Siegel

LDas Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gliltig.




